
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/9/4 15Os83/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.09.1990

Norm

StGB §159 Abs1 Z1

Rechtssatz

Mit dem (objektiven) Eintritt der Zahlungsfähigkeit ist das Vergehen nach § 159 Abs 1 Z 1 StGB vollendet; danach

kommt eine (weitere) Verwirklichung dieses Tatbestands nicht mehr in Betracht.

Entscheidungstexte

15 Os 83/90
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